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Änderung des § 28 b Abs. 2 Infektionsschutzgesetz 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

mit größter Verwunderung haben wir gestern die Verordnung zur Testung des 
Praxispersonals zur Kenntnis nehmen müssen, die sich aus der Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes ergibt. 

Es ist völlig unverständlich und medizinisch nicht nachvollziehbar, warum 3-fach geimpfte 
Teams einer Praxis täglich getestet werden sollen. Zudem sollen dann noch die Ergebnisse 
an völlig überlastete Gesundheitsämter gemeldet werden. Hinweisen müssen wir 
außerdem darauf, dass hierfür nicht ausreichend Testmaterial zur Verfügung stehen wird.  

Vergangene Woche erlebten wir ein kommunikatives Desaster zur Impfstoffbestellung und 
jetzt diese, als bürokratische Gängelung empfundene Entscheidung. Die Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten mit ihren Teams am Limit, lassen sich von unbelehrbar Ungeimpften 
beschimpfen und halten – nebenbei – die Versorgung aufrecht. Was passiert, wenn diese 
Berufsgruppen nun aufgeben?  

Sehr geehrter Herr Spahn, wir bitten Sie deshalb dringend im Namen aller Kolleginnen und 
Kollegen, sich für eine Änderung des § 28 b Abs. 2 IfSG einzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

                                               
Dr. med. (I) Klaus Reinhardt  Dr. med. Ellen Lundershausen Dr. med. Günther Matheis 
Präsident  Vizepräsidentin Vizepräsident 
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